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Gemeinde Gotthun

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Amt für Finanzen

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

06-2012-006

03.05.2012
Guth, Hannelore

Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 10.05.2012 Gemeindevertretung Gotthun

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gotthun beschließt in die Eröffnungsbilanz eine Rückstellung für 
unterlassene Instandhaltung in Höhe von 52.000 € für die Dachsanierung bei den 
Gemeindewohnungen einzustellen. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt mit der 
Realisierung dieses Vorhabens im Haushaltsjahr 2012.

 
Sachverhalt: 
Im Vermögenshaushalt 2011 war die Erneuerung des Daches mit 50.000 € eingeplant. 
Leider konnte die Maßnahme aufgrund personeller Probleme im Bauamt nicht realisiert 
werden. Ab 2012 ist der Haushaltsplan nach doppischen Grundsätzen aufzustellen. Eine 
Veränderung betrifft auch die Einordnung von Maßnahmen als Investitionen. Nur bei 
Neubauten oder Erweiterungen bzw. erheblichen Veränderungen von Standards spricht man 
bei Baumaßnahmen von Investitionen. Bei Straßenbaumaßnahmen gibt es noch besondere 
Regelungen, die sich auf die Erneuerung der einzelnen Schichten beziehen.
Die Erneuerung des Daches auf dem Neubaublock ist eine Instandhaltungsmaßnahme. Die 
Bedingungen für eine investive Maßnahme treffen hier nicht zu. Sie war also in den 
Ergebnishaushalt 2012 einzuordnen, da die Durchführung dringend im Jahr 2012 erfolgen 
muss. Es liegt eine aktuelle Kostenschätzung über 51.911,70 € vor. 
Aufgrund der nicht erfolgten Durchführung im Jahr 2011 soll mit der Eröffnungsbilanz eine 
entsprechende Rückstellung gemäß Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik § 35 Abs. 1 
Punkt 4 gebildet werden.
Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt und wird erst zum Ende des Jahres 2012 der 
Gemeindevertretung vorgelegt werden. 
Die Auflösung dieser Rückstellung im Ergebnishaushalt 2012 schafft einen Ausgleich zum 
geplanten Aufwand für die Sanierung des Daches. Das Vorhaben wurde im Produkt 52200 
Gemeindewohnungen, Teilhaushalt 4 eingeordnet.

 

Finanzielle Auswirkungen Nein X Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein X Ja, Hhst. 52200.46614000

Erträge in € 52.000 Überplanmäßige Ausgabe

Außerplanmäßige Ausgabe

 
Anlagen:  Auszug aus der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiterin Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Guth, Hannelore Guth, Hannelore

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift


	Beschlussvorlage

